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Kontrollen im Bereich 
der Freien Träger

<gesetzliche Grundlagen>

SGB II wer?

1.für Bundesleistungen: Rechts- und Fachaufsicht  
des BMAS gegenüber der BA soweit die
Weisungsbefugnisse der BA gegenüber der
gemeinsamen Einrichtung betroffen sind;

2.für Kommunale Leistungen: Aufsicht der zuständigen  
Landesbehörden gegenüber den Kommunen, soweit
deren Weisungsbefugnisse gegenüber der gemeinsamen
Einrichtung betroffen sind.

3.für Trägerversammlungen bei den gemeinsamen  
Einrichtungen: Rechtsaufsicht des BMAS im Einvernehmen
mit den zuständigen Landesbehörden
(Konfliktauflösungs-mechanismus vorgesehen)

Quelle
...

...

SGB III

Wer?

Bundesagentur für Arbeit

Job-Center

...

Quelle

§ 84 Anforderungen an Träger

§ 85 Anforderungen an Maßnahmen

§ 86 Qualitätsprüfung

§ 221 Förderungsausschluss und Rückzahlung

§ 244 Sonstige Förderungsvoraussetzungen

§ 268 Rückzahlung

§ 318 Auskunftspflicht bei Maßnahmen der
beruflichen Aus- oder Weiterbildung, Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben, zur Aktivierung
und beruflichen Eingliederung

§ 319 Mitwirkungs- und Duldungspflichten

§ 321 Schadensersatz

SGB V

Wer? Krankenkassen

Quelle

§ 132, 132a Versorgungsvertrag

§ 135a Qualitätssicherung

§ 140b Intregrierte Versorung

SGB VI

Wer? Deutsche Rentenversicherung

Quelle

--> § 15 Leistungen der
medizinischen Rehabilitation

--> § 16 Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben

SGB VIII

Wer?
öJhTr

üöJHTr

Quelle

§ 75, Anerkennung als Träger
der Freien Jugendhilfe

§ 75a

§ 78
Leistungsvereinbarung

Entgeltvereinbarung

SGB XI

Wer?

öShTr

üöShTr

Krankenkassen

Pflegekassen

Quelle

§112

§ 113, ehemals § 80

§ 114

§ 75

§ 79 Wirtschaftlichkeitsprüfungen

§ 115 Transparenzberichte
(Veröffentlichung Berichte)

SGB XII

Wer?

öShTr
Sozialämter

ServiceeinheitQualitätsprüfungen

üöShTr

Aufsicht für
unterstützende
Wohnformen

Landesrechnungshof

Aufsicht für unterstützende
Wohnformen

Quelle

§ 75 (3)

Leistungsvereinbarung

Rahmenvertrag

Rahmenleistungsvereinbarung

Leistungsvereinbarung

Vergütungsvereinbarung

Prüfungsvereinbarung
Wirtschaftlichkeit

Qualität

§ 76 (3)
Wirtschaftlichkeit

Qualitätssicherung

§ 78

Kündigungsrecht
(außerordentliches ~)

§ 79Rahmenvertrag

§ 80 Schiedsstelle

Datenschutz

Schulgesetz

KitaG

WBVG

BbgPBWoGStrukQV

"HeimMitwirkungsVO"

GewerberechtHygieneschutz

Baurecht

ArbeitsrechtArbeitszeitordnung

Betriebsverfassungsgesetz

Zuwendungsrecht 
(BHO, LHO Bbg, EU)Fehlbedarfsfinanzierung

Festbetragsfinanzierung

Steuerrecht

AbgabenordnungGemeinnützigkeit

Mittelverwendung
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Arbeiterwohlfahrt 

Caritas-Verbände 

Der Paritätische 

Deutsches Rotes Kreuz 

Diakonisches Werk 

Zentralwohlfahrtsstelle 
der Juden in Deutschland

LIGA DER SPITZENVERBÄNDE  
der Freien Wohlfahrtspflege 
im Land Brandenburg

PRESSEMITTEILUNG 

                         21. Februar 2010 

Wohlfahrtspflege verpflichtet sich zur Transparenz 

Potsdam - Die LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege im Land Brandenburg 
hat Grundsätze zur Transparenz erarbeitet und dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Familie vorgestellt. Ziel dieser Selbstverpflichtung ist es, die Verwendung öffentlicher 
Mittel und Spenden besser nachvollziehbar zu machen. So soll dokumentiert werden, wie die 
frei-gemeinnützigen sozialen Dienste und Einrichtungen der LIGA nach den Grundsätzen 
von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ihre Hilfen erbringen. Zudem wird ein Einblick in die 
Personal- und Organisationsstrukturen ermöglicht. 

Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Brandenburg (Arbeiterwohlfahrt, Cari-
tasverbände, der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakoni-
sches Werk und Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland) sind Träger sozialer Ein-
richtungen und vertreten die Interessen von Menschen, die auf Hilfe und Unterstützung an-
gewiesen sind. Mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Zehntausende von 
Ehrenamtlichen helfen Menschen in Notlagen und erbringen soziale Leistungen. Die freien 
Träger der Wohlfahrtspflege sind dem Gemeinwohl verpflichtet und verfolgen ausschließlich 
die in den Satzungen festgelegten Zwecke. "Auf dem Hintergrund aktueller Diskussionen um 
die Mittelverwendung im sozialen Bereich wollen die Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege einen aktiven Beitrag zur Vertrauensbildung leisten", sagt Manfred Thuns, Vor-
sitzender der LIGA im Land Brandenburg. „Deshalb haben wir auch unseren Mitgliedern 
empfohlen, ihre Organisationsstrukturen nach den Grundsätzen der Initiative Transparente 
Zivilgesellschaft offen zu legen“, erklärt Thuns. Zu diesen Grundsätzen gehören: Die Ver-
öffentlichung von Satzungen bzw. Gesellschaftsverträgen, angestrebte Ziele, Anerkennung 
als gemeinnützige Körperschaft, Namen und Funktion von Geschäftsführung, Vorstand und 
Aufsichtsorganen, Personalstruktur, Tätigkeitsberichte sowie Auskünfte über die Mittelher-
kunft und Mittelverwendung. "Alle in der LIGA vertretenen Wohlfahrtsverbände erbringen seit 
Jahrzehnten vielfältigste soziale Hilfen. Die gemeinnützigen, freien Träger tragen maßgeblich 
zur Verbesserung der Lebenssituation der Bürgerinnen und Bürger bei. „Wir wollen zeigen, 
dass wir das in uns gesetzte Vertrauen verdient haben", so Manfred Thuns. 

Weitere Informationen: Manfred Thuns - Telefon (030) 666 33 1050 od. (0177) 89 19 517 

LIGA DER SPITZENVERBÄNDE der Freien Wohlfahrtspflege im Land Brandenburg  
c/o Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V. 








